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Einführung

A. Zusammenarbeit auf Grundlage bilateraler Vertragsstrukturen 
als Chance oder Gefahr? 

Die EU ist in internationalen Organisationen und Vertragsgremien mehr und 
mehr präsent.1 Dies ermöglichte insbesondere der Vertrag von Lissabon, der die 
EU im Bereich der Außenbeziehungen mit weitreichenden Vertragsschlie-
ßungskompetenzen und Mechanismen zur Mitwirkung in völkervertraglichen 
Gremien ausstattete. Der Lissabonner Vertrag weitete die Kompetenzen im Be-
reich der gemeinsamen Handelspolitik aus,2 legte implizite Außenkompetenzen 
vertraglich nieder3 und schuf einheitliche Bestimmungen für das Aushandeln 
und den Abschluss völkerrechtlicher Verträge im Integrations- und GASP-Be-
reich4. Dahinter stand die Intention, das Ziel des gescheiterten Vertrags über 
eine Verfassung für Europa, eine Grundlage für eine starke und geeinte Identi-
tät der EU auf internationaler Bühne zu schaffen, weiterzuführen.5 Die EU und 
ihre Mitgliedstaaten sollen in die Position versetzt werden, die Weltordnung, 
orientiert an den eigenen Werten6, Zielen7 und strategischen Interessen8 mitzu-
gestalten und Lösungen für grenzüberschreitende Herausforderungen der Han-
delspolitik, des Umwelt- und Klimaschutzes, der Digitalisierung und der Be-
wältigung von Migrationsströmen zu entwickeln. Der Lissabonner Vertrag be-
auftragt die Unionsorgane, sich in bilateralen und multilateralen Gremien für 
die Grundsätze der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte und 

1 Blockmans/Wessel, CLEER Working Paper 2012/5, S.  1 (7 ff.); zur Entwicklung bereits 
vor dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon Hoffmeister, CMLRev. 2007, 41 (68).

2 Dies betraf insbesondere den Bereich der ausländischen Direktinvestitionen, der nun 
ausdrücklich in die EU-Kompetenz fällt, siehe Art.  207 Abs.  1 S.  1 AEUV.

3 Art.  216 Abs.  1 Alt.  2–4 iVm Art.  3 Abs.  2 AEUV.
4 Art.  218 AEUV iVm Art.  37 EUV.
5 From the board, Legal Issues of Economic Integration 2016, 1 (1).
6 Art.  21 Abs.  1 EUV, Art.  205 Abs.  1 AEUV iVm Art.  2 EUV.
7 Art.  2, Art.  3 EUV.
8 Vgl. Art.  22 EUV.
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des Völkerrechts aktiv einzusetzen.9 Sie sollen die genannten Grundsätze, Ziele 
und Interessen nach außen verwirklichen und gleichzeitig nach innen sichern.10 

Dieses unionsprimärrechtlich niedergelegte Bekenntnis zur wertebasierten 
internationalen Zusammenarbeit scheint in Zeiten von Xi und Trump zumindest 
auf multilateraler Ebene schwer durchsetzbar zu sein. Vielmehr streben mächti-
ge Nationen durch intensive protektionistische Maßnahmen und den Boykott 
bestehender multilateraler Systeme eine alleinige Vormachtstellung in der Welt 
an. Die (auch) dadurch erzeugte Krise multilateraler Systeme wie beispielsweise 
der Welthandelsorganisation (WTO) zwang die EU zu einem Strategiewechsel 
hin zur Kooperation durch bilaterale Vertragsstrukturen.11 In der Folge nahmen 
diese Strukturen in quantitativer Hinsicht zu12 und erlangten mehr und mehr 
strategische Bedeutung.13 Bilaterale Handelsabkommen der „neuen Genera-
tion“14, Assoziierungs- und sonstige Kooperationsabkommen setzen zudem in 
qualitativer Hinsicht Standards nicht nur für handelsbezogene Fragen, sondern 
auch für neue Wachstumsbereiche. Hierzu gehören Regelungen des geistigen 
Eigentums, des Wettbewerbs, der nachhaltigen Entwicklung und des Umwelt- 
und Arbeitsschutzes. Die auf diese Weise gesetzten Standards sind von hoher 
Relevanz und können sogar als „blueprint“ für multilaterale Systeme fungie-
ren.15 

Neben den in den Abkommen gesetzten materiellen Standards ist auch ihre 
institutionelle Ausgestaltung interessant. Bilaterale völkerrechtliche Verträge 
der EU mit Drittstaaten sehen seit jeher die Einrichtung von Gremien vor, die 
mit ihren Beschlüssen den völkerrechtlichen Vertrag in vereinfachter Weise 
durchführen, ändern, ergänzen oder auch weiterentwickeln, ohne dass die Ver-

9 Diesen Werten soll die EU „weltweit zu stärkerer Geltung verhelfen“, Art.  21 Abs.  1 
EUV; siehe hierzu Marquardt/Gaedtke, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje, 7.  Aufl. 2015, 
Art.  21 EUV, Rn.  3.

10 Art.  21 Abs.  1 UAbs.  2 EUV, Art.  21 Abs.  2 lit.  a EUV, Art.  3 Abs.  5 EUV. Diese Duali-
tät erinnert an die bereits im deutschen Verfassungsrecht in Art.  23 Abs.  1 S.  1 und 3 GG 
niedergelegten Funktionen der Struktursicherung der internationalen Ebene und des Be-
standsschutzes der „eigenen“ Ebene. Siehe für das deutsche Verfassungsrecht Streinz, in: 
Sachs, 8.  Aufl. 2018, Art.  23 Abs.  1 GG, Rn.  15.

11 Der Strategiewechsel ist in der „Global Europe“-Initiative aus dem Jahre 2006 festge-
legt, COM (2006) 567 final.

12 Empirische Auswertung bei Appel, Das internationale Kooperationsrecht der Europäi-
schen Union, 2016, S.  96 ff.

13 Altemöller, EuZW 2016, 374 (375 ff.); Germelmann, EuZW 2016, 207 (209 f.).
14 Die Bezeichnung wird dem Europäischen Parlament zugeordnet und vom EuGH aufge-

nommen, siehe EuGH, Gutachten 2/15 (Singapur), ECLI:EU:C:2017:376, Rn.  17, 140. 
15 Vgl. Germelmann, EuZW 2016, 207 (210 ff.), der andeutet, dass sich bilaterale Frei-

handelsabkommen zu „Versuchslaboren“ des internationalen Wirtschaftsrechts entwickeln 
könn ten.
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tragsparteien auf das umständliche Vertragsänderungsverfahren zurückgreifen 
müssen. Am bekanntesten ist der Assoziationsrat der Assoziierung EWG-Tür-
kei16, der mit Exekutivvertretern der Vertragsparteien besetzt ist und ermächtigt 
ist, die zentralen Elemente für den Arbeitsmarktzugang türkischer Arbeitneh-
mer in der EU zu regeln. Die den Vertragsgremien zugewiesenen Entschei-
dungsbefugnisse ermöglichen es, das Völkervertragsrecht leichter an aktuelle 
Veränderungen anzupassen und weiterzuentwickeln. Gleichzeitig stellt die Ver-
lagerung politischer Verantwortung für die Gestaltung des Unionsrechts in von 
Beamten geführte Verhandlungsprozesse eine „ernsthafte Herausforderung für 
die unionale Verfassungsentwicklung“ dar, die „angesichts der wachsenden Be-
deutung interregionaler Wirtschaftskooperation an Schärfe gewinnen wird.“17 
Die Delegation von Entscheidungsbefugnissen auf die völkerrechtliche Ebene 
führt daneben auch zu Problemen auf nationaler Ebene, wie der in Deutschland 
geführte kritische Diskurs und die vielen Rechtsstreitigkeiten anlässlich des 
Abschlusses des Freihandelsabkommens der EU, ihrer Mitgliedstaaten und Ka-
nada (CETA) vor dem BVerfG zeigten. Tatsächlich ist nicht konkret messbar, 
inwieweit die Hochzonung von Befugnissen von der Ebene der Union auf die 
völkervertragliche Ebene das Unionsverfassungsrecht und die nationalen Ver-
fassungen maßgeblich beeinträchtigt. Es liegt jedoch auf der Hand, dass sich mit 
der Übertragung weitreichender Befugnisse an mit Exekutivvertretern besetzte 
völkervertragliche Gremien und der reduzierten Beteiligung der Parlamente die 
demokratische Legitimation der getroffenen Entscheidungen reduziert. Auf der 
anderen Seite verdeutlichten die zwischenzeitliche Zustimmungsverweigerung 
der Region Wallonien zu CETA und die Blockade der Niederlande aufgrund 
eines Referendums zum Assoziierungsabkommen mit der Ukraine, dass eine zu 
intensive Beteiligung der Parlamente eine effektive völkervertragliche Zusam-
menarbeit erschweren, wenn nicht sogar unmöglich machen kann.

Diese Arbeit widmet sich der Frage, inwiefern bei der Einrichtung völkerver-
traglicher Gremien eine effektive völkerrechtliche Zusammenarbeit der EU mit 
anderen Völkerrechtssubjekten und gleichzeitig eine ausreichende Beteiligung 
legitimationsstiftender Organe wie der Parlamente sichergestellt werden kann. 
Ersteres dient der Verwirklichung des unionsverfassungsrechtlichen Bekennt-
nisses zur internationalen Zusammenarbeit,18 letzteres der Realisierung des im 
Unionsrecht niedergelegten Prinzips demokratischer Legitimation19. Eine zu 
starke Verlagerung wichtiger Entscheidungsbefugnisse an die Exekutive führt 
zu nicht hinnehmbaren Einbußen parlamentarischer Kontrolle. Zu starke parla-

16 ABl. 1964 P 217/3687.
17 von Bogdandy/Bast/Arndt, ZaöRV 2002, 77 (148 f.).
18 Vgl. Art.  21 Abs.  1, Abs.  2 EUV.
19 Vgl. Art.  10 Abs.  1 EUV.
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mentarische Beteiligungsrechte bringen wiederum eine effektive völkervertrag-
liche Zusammenarbeit zum Erliegen. Ziel dieser Arbeit ist es, bei der Hochzo-
nung von Befugnissen von der europäischen auf die völkerrechtliche Ebene eine 
angemessene Balance zwischen der Offenheit gegenüber völkerrechtlicher Ko-
operation auf der einen Seite und der Wahrung der essentiellen Strukturen und 
Prinzipien der Unionsrechtsordnung auf der anderen Seite zu finden. Zu diesen 
im Hinblick auf Delegationen relevanten Prinzipien gehören insbesondere das 
unionsrechtliche Prinzip der demokratischen Legitimation und das Prinzip des 
institutionellen Gleichgewichts.

B. Einbezug des deutschen Verfassungsrechts

I. Relevanz

Für die Beantwortung der Frage, inwieweit die EU völkervertragliche Gremien 
einrichten und mit Entscheidungsbefugnissen ausstatten kann, sind aufgrund 
der supranationalen Verflechtungen auch die sich aus den Verfassungsordnun-
gen der EU-Mitgliedstaaten ergebenden Anforderungen und Grenzen an die 
europäische Integration zu berücksichtigen.20 Dies lässt sich mit der besonderen 
Rolle der Mitgliedstaaten in der EU begründen. Inwieweit die EU fortbesteht, 
sich fortentwickelt und funktioniert, liegt in den Händen der Mitgliedstaaten, 
die die EU durch völkerrechtliche Verträge geschaffen haben. Sie sind die „Her-
ren der Verträge“. In dieser Funktion weisen sie der EU durch die Übertragung 
von Hoheitsrechten Kompetenzen zu, stellen jedoch auch Anforderungen und 
Grenzen an die europäische Integration, die sich aus den Integrationsnormen21 
der Mitgliedstaaten ergeben. Die Kompetenzen der EU speisen sich aus der Ho-
heitsrechtsübertragung der Mitgliedstaaten, die das Handeln der EU „bottom- 
up“ legitimieren.22 Zudem tragen die Mitgliedstaaten nicht unwesentlich zur 
demokratischen Legitimation der Handlungen der Unionsorgane bei, die sich 
aus der Ausübung übertragener Außenkompetenzen ergeben. Über das Unions-
organ „Rat“23, der mit weisungsabhängigen Vertretern der Mitgliedstaaten be-
setzt ist,24 üben die Mitgliedstaaten einen maßgeblichen Einfluss auf das Zu-

20 Siehe vertieft unten, §  2 A.II.2. und §  4 B.
21 Siehe für einen umfassenden Vergleich der verfassungsrechtlichen Integrationsnormen 

Wendel, Permeabilität im europäischen Verfassungsrecht, 2011, S.  144 ff.
22 Siehe zur Unterscheidung des „top-down“ und „bottom-up“-Ansatzes für die Legitima-

tion des Unionsrechts Maduro, EuR 2007, 3 (21).
23 Art.  13 Abs.  1 EUV.
24 Art.  16 Abs.  2 EUV.
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standekommen und die Durchführung völkerrechtlicher Verträge der EU aus. 
Der jeweilige Ratsvertreter ist den nationalen Parlamenten gegenüber rechen-
schaftspflichtig (Art.  10 Abs.  2 UAbs.  2 EUV). Diese im Unionsrecht nieder-
gelegte Rechenschaftspflicht wird über nationale Gesetze ausgeformt.25 

Eine völlig vom verfassungsrechtlichen Diskurs losgelöste Betrachtung 
kommt auch deshalb nicht in Betracht, da die EU in der Praxis häufig bilaterale 
völkerrechtliche Verträge als gemischte Verträge, d. h. gemeinsam mit ihren 
Mitgliedstaaten, abschließt. Der Grund hierfür ist, dass entweder Kompetenz-
bereiche der Mitgliedstaaten berührt sind, die ein gemischtes Vorgehen zwin-
gend erforderlich machen, oder aber ein gemeinsamer Abschluss von den Mit-
gliedstaaten politisch gewollt ist. Nachdem der nationale Kompetenzbereich 
gemischter Abkommen von den nationalen Organen zu legitimieren ist, sind 
auch die nationalen Legitimationsmechanismen knapp darzustellen.

Diese Arbeit geht daher exemplarisch auf den Diskurs ein, der zum deutschen 
Europaverfassungsrecht bei Abschluss des CETA geführt wurde, soweit er für 
den gewählten schwerpunktmäßig unionsrechtlichen Ansatz relevant ist. Dabei 
bezieht sich die Arbeit auf das deutsche Europaverfassungsrecht, da in der deut-
schen Literatur die Auseinandersetzung mit CETA und dessen Implikationen 
auf die nationale Rechtsordnung, insbesondere auf das Prinzip der demokra-
tischen Legitimation auch im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten besonders 
intensiv erfolgt ist.26 Außerdem setzte sich das BVerfG als Höchstgericht im 
Europäischen Mehrebenensystem mehrmals mit der Reichweite der Befugnis-

25 Die Ausformung der Rechenschaftspflicht durch nationale Gesetze ist möglich, solange 
kein Konflikt mit dem in Art.  4 Abs.  3 EUV niedergelegten Prinzip der loyalen Zusammen-
arbeit eintritt.

26 Siehe nur die Beiträge von Weiß, in: Kadelbach (Hrsg.), Die Welt und Wir. Die Außen-
beziehungen der Europäischen Union, 2017; Weiß, EuZW 2016, 286; Schroeder, EuR 2018, 
119; Grzeszick, NVwZ 2016, 1753; von Arnauld, AöR 2016, 268; Grzeszick/Hettche, AöR 
2016, 225; Holterhus, EuR 2017, 234. Die große Kritik in anderen Mitgliedstaaten richtete 
sich vor allem gegen die in CETA niedergelegten „Schiedsgerichte“. Eine große Hürde stellte 
sich für CETA vor allem in Belgien durch die zunächst verweigerte Zustimmung der Wallo-
nie. Belgien leitete das Gutachtenverfahren 1/17 vor dem EuGH zur Überprüfung des ISDS- 
Mechanismus des CETA ein. Auch in Österreich gab es Kritik vor allem im Hinblick auf die 
niedergelegten Schiedsgerichte in CETA. Diskutiert wurde über eine CETA-Volksabstim-
mung als „Legitimierungsabstimmung“, siehe zur Kritik hieran Jaeger, EuZW 2017, 127 
(127 f.). Außerdem verzögerte der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen 
die Ratifikation des bereits genehmigten Abkommens, lenkte dann aber ein (Notifikation der 
Ratifikation am 23.5.2019). Die Ratifikation beispielsweise durch Italien ist noch völlig offen, 
siehe zum Stand der Ratifikation https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publica 
tions/treaties-agreements/agreement/?id=2016017&DocLanguage=en (zuletzt abgerufen am 
26.6.2021).
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ausstattung von Gremien in Freihandelsabkommen auseinander.27 Die Entschei-
dungen des BVerfG im Vorfeld des Abschlusses umfassender Freihandelsab-
kommen dienen hierfür als Ausgangspunkt und zeigen bereits problematische 
Aspekte der Ausgestaltung institutioneller Strukturen in aktuellen Freihandels-
abkommen auf. 

II. Verfahren vor dem BVerfG im Vorfeld des Abschlusses  
aktueller Freihandelsabkommen der EU

Im ersten CETA-Verfahren begehrten die Beschwerdeführer und Antragsteller 
den Erlass einer einstweiligen Anordnung, um die Zustimmung des Vertreters 
der Bundesregierung zum Beschluss des Rates zur Unterzeichnung und vor-
läufigen Anwendung des CETA von bestimmten Bedingungen abhängig zu ma-
chen. Die vorgebrachten Argumente richteten sich neben kompetenzrechtlichen 
Fragen wie dem Außenvorlassen mitgliedstaatlicher Kompetenzbereiche aus 
der vorläufigen Anwendung und der einseitigen Beendigungsmöglichkeit der 
vorläufigen Anwendung gegen die fehlende parlamentarische Reversibilität der 
Gremienentscheidungen und damit gegen die mangelnde demokratische Legiti-
mation des Ausschusssystems.28 Im Ergebnis lehnte das BVerfG den Erlass 
einstweiliger Anordnungen ab und nannte Vorkehrungen, mit denen die Bun-
desregierung die genannten Risiken zumindest für die Dauer der vorläufigen 
Anwendung ausschließen kann. Insgesamt erachtete der Senat die Folgen ei-
nes  – wenn auch möglicherweise nur vorläufigen – Scheiterns von CETA als 
gravierend für die europäische Außenhandelspolitik, da damit die Verlässlich-
keit der EU in Frage gestellt und der Einfluss europäischer Akteure bei der Ge-
staltung der globalen Handelsbeziehungen verringert werden könnte.29

In kompetenzrechtlicher Hinsicht verwies das BVerfG auf das etwaige Feh-
len von Kompetenzen für Portfolioinvestitionen, den Investitionsschutz, den 
internationalen Seeverkehr, die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifika-
tionen und den Arbeitsschutz.30 Inwiefern mit dem Ratsbeschluss tatsächlich 
ein ultra vires-Akt nach den durch das BVerfG entwickelten Anforderungen an 
eine offensichtliche und strukturell bedeutsame Kompetenzüberschreitung vor-

27 Das BVerfG lehnte die Gewährung einstweiligen Rechtsschutzes gegen die Unter-
zeichnung, die vorläufige Anwendung und den Abschluss von CETA mehrfach ab. Siehe nur 
Urteil vom 13.10.2016, BVerfGE 143, 65 – CETA I und Beschluss vom 7.12.2016, BVerfGE 
144, 1 – CETA II; zu CETA I: Nettesheim, NJW 2016, 3567; Proelß, ZEuS 2016, 401; Hoff-
mann, ZEuS 2016, 459; Grzeszick, NVwZ 2016, 1753; Nowrot/Tietje, EuR 2017, 137. 

28 Zu den Argumenten der Antragsteller siehe BVerfGE 143, 65 (82 ff.) – CETA I.
29 BVerfGE 143, 65 (91 ff.) – CETA I
30 BVerfGE 143, 65 (93 ff.) – CETA I.



7B. Einbezug des deutschen Verfassungsrechts

liegt,31 ist aufgrund der noch ausstehenden Entscheidung in der Hauptsache un-
klar. Dieses Problem war jedenfalls dadurch zu lösen, dass mitgliedstaatliche 
Kompetenzbereiche im Ratsbeschluss über die vorläufige Anwendung auszu-
schließen waren und die Möglichkeit einer einseitigen Beendigung der vorläufi-
gen Anwendung durch Deutschland vorzusehen war.

Der für die vorliegende Arbeit interessantere Problembereich ist die Frage der 
Vereinbarkeit des CETA-Ausschusssystems mit dem Demokratieprinzip. Vage 
verwies der Senat in dieser Hinsicht auf eine etwaige Berührung der Grundsät-
ze des Demokratieprinzips als Teil der Verfassungsidentität des Grundgesetzes 
und begründete dies mit den unklaren Regelungen der Beschlussfassung des 
CETA-Ausschusses, die eine ausreichende Einflussnahme deutscher Stellen und 
damit eine hinreichende personelle und sachliche Legitimation nicht sicherstel-
len könnten.32 Konkret störte sich das BVerfG an der fehlenden Besetzung der 
Ausschüsse mit mitgliedstaatlichen Vertretern selbst im nationalen Kompetenz-
bereich und der damit einhergehenden nur indirekten Einflussmöglichkeit na-
tionaler Stellen auf den Standpunktbeschluss im Rat über den jeweiligen Rats-
vertreter im Verfahren des Art.  218 Abs.  9 AEUV. Für die Sicherstellung de-
mokratischer Legitimation und Kontrolle sei jedoch gerade erforderlich, dass 
„mitgliedstaatliche Zuständigkeiten oder die Reichweite des Integrationspro-
gramms berührende Beschlüsse nur mit der Zustimmung Deutschlands gefasst 
werden.“33 Um diese Zustimmung Deutschlands im bestehenden System reali-
sieren zu können, betonte der Senat die Möglichkeit, durch institutionelle Ver-
einbarung sicherzustellen, dass Beschlüsse des Gemischten Ausschusses nur 
auf Grundlage eines gemeinsamen Standpunktes nach Art.  218 Abs.  9 AEUV 
gefasst werden, der im Rat einstimmig angenommen werde.34 

Diese Vorgabe der einvernehmlichen Beschlussfassung wurde – wie auch die 
beiden weiteren Vorgaben – für den mitgliedstaatlichen Kompetenzbereich in 
der 19. Erklärung von Rat und Mitgliedstaaten im Protokoll zum Ratsbeschluss 
verankert.35 Die Kommission erklärte außerdem, vor dem Abschluss des Haupt-
sacheverfahrens vor dem BVerfG keinen Vorschlag zur Änderung oder verbind-
lichen Auslegung des CETA für einen Unionsstandpunkt nach Art.  218 Abs.  9 
AEUV vorzuschlagen.36 Ob diese Erklärungen für eine effektive Umsetzung 

31 BVerfGE 126, 286 (Ls. 1) – Honeywell.
32 BVerfGE 143, 65 (95 ff.) – CETA I.
33 BVerfGE 143, 65 (98, Rn.  65) – CETA I.
34 BVerfGE 143, 65 (100, Rn.  71) – CETA I.
35 19. Erklärung des Rates und der Mitgliedstaaten zu Beschlüssen des Gemischten 

CETA- Ausschusses, Erklärungen für das Ratsprotokoll (ABl. 2017 L 11/9).
36 18. Erklärung der Kommission zu Beschlüssen des Gemischten CETA-Ausschusses, 

Erklärungen für das Ratsprotokoll (ABl. 2017 L 11/9).
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der Vorgaben ausreichen, wurde in der Literatur bezweifelt und sogar in weite-
ren Eilanträgen gerügt, vom Senat jedoch im dazugehörigen zweiten CETA-Ver-
fahren bejaht.37 Nach dem BVerfG sei zwar die Zustimmung Deutschlands nicht 
für jeden Beschluss des Gemischten CETA-Ausschusses sichergestellt, jeden-
falls aber die Berücksichtigung mitgliedstaatlicher Belange bei der Beschluss-
fassung, da der von Union und Mitgliedstaaten einzunehmende gemeinsame 
Standpunkt zum Beschluss des Ausschusses, gerade im die vorläufige Anwen-
dung betreffenden Kompetenzbereich der EU, einvernehmlich festgelegt wer-
de.38 Auch ohne eine dahingehende Entscheidung in der Hauptsache ist CETA 
seit dem 21.9.2017 hinsichtlich des unionsrechtlichen Teils vorläufig in Kraft 
getreten.39 

In einem weiteren Verfahren lehnte das BVerfG einen Antrag im Eilrechts-
schutz in Bezug auf das von der EU ohne ihre Mitgliedstaaten abgeschlossene 
und seit dem 21.11.2019 in Kraft getretene „EU-only “-Freihandelsabkommens 
mit der Republik Singapur (EUSFTA) ab.40 Der Antrag zielte nicht darauf ab, 
die Unterzeichnung des Abkommens durch eine verweigerte Zustimmung des 
deutschen Vertreters im Rat zu verhindern, sondern bezog sich einschränkend 
auf den Erlass von Sicherungsmaßnahmen. Aufgrund des eingeschränkten Be-
gehrens nahm das BVerfG nicht wie im ersten Verfahren eine Folgenabwägung 
vor, sondern diskutierte stattdessen mögliche Sicherungsmaßnahmen. Diese 
betrafen die Verpflichtung der Bundesregierung, bei ihrer Zustimmung zum 
Abschluss des EUSFTA (1) Vorbehalte für strittige Kompetenzbereiche der Ver-
tragsgremien und der Sachbereiche der Schifffahrt und Nachhaltigkeit einzu-
legen, (2) den Rat zu verpflichten, bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens 
keinen Beschluss nach Art.  218 Abs.  9 AEUV zu erlassen und (3) eine bindende 
Erklärung durch den Rat und die Europäische Kommission zu erwirken, die der 
Bundesrepublik Deutschland ein Ausscheiden aus dem EUSFTA erlaubt. Im 
Ergebnis sah die zweite Kammer des zweiten Senats des BVerfG die geforder-
ten Sicherungsmaßnahmen wegen der EU-only-Natur des Abkommens und 
dem fehlenden Ratifikationserfordernis der Mitgliedstaaten nicht als geeignet 
an, den Anspruch auf Wahrnehmung der „Integrationsverantwortung“41 durch 
Bundesregierung und Bundestag zu sichern, da die Bundesregierung rechtlich 
nicht in der Lage sei, einseitig die genannten Vorkehrungen zu gewährleisten:42 

37 Hoffmann, ZEuS 2016, 459 (473); BVerfGE 144, 1 – CETA II.
38 BVerfGE 144, 1 (16 f.) – CETA II.
39 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_17_3121.
40 BVerfG, NVwZ 2020, 541 – EUSFTA.
41 Begriff in BVerfGE 123, 267 (Ls. 2a) – Lissabon, aufgegriffen im deutschen Integrations-

verantwortungsgesetz, siehe dazu näher unten, §  4 B.
42 BVerfG, NVwZ 2020, 541 (544) – EUSFTA.
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Die Zustimmung des deutschen Vertreters könne zwar an die Genehmigung 
nationaler Parlamente gekoppelt werden und bei ihrem Fehlen möglicherweise 
das Zustandekommen des Beschlusses im Rat verhindern, nicht jedoch den In-
halt des Ratsbeschlusses selbst verändern oder den Rat und die Kommission 
zum Erlass bindender Erklärungen verpflichten. Nachdem der Rat in der Regel 
mit qualifizierter Mehrheit beschließt (Art.  218 Abs.  8 AEUV), könne der deut-
sche Vertreter überstimmt werden und das Zustandekommen des Beschlusses 
nicht verhindern. Damit zeigte das BVerfG letztlich auch die Grenzen der Ein-
flussnahme über das Kopplungsorgan Rat auf, betonte abschließend jedoch im 
Wege eines obiter dictum die Möglichkeit, durch die Geltendmachung der Rech-
te aus Art.  38 Abs.  1 S.  1, Art.  20 Abs.  1 und Abs.  2 iVm Art.  79 Abs.  3 GG der 
Bundesregierung die Abgabe der Zustimmung im Rat zu untersagen, sollte der 
Ratsbeschluss einen Ultra-vires-Akt darstellen oder die Verfassungsidentität 
des Grundgesetzes verletzen.43 Durch diesen Mechanismus bringt sich das 
BVerfG selbst als Kontrolleur der Integrationsverantwortung ins Spiel. Die Ein-
flussnahme gelingt besonders dann, wenn der Rat einstimmig beschließt, wird 
jedoch durch das in der Regel einschlägige qualifizierte Mehrheitserfordernis 
des Art.  218 Abs.  8 AEUV, das für alle Ratsbeschlüsse im Umfeld des Vertrags-
abschlusses Anwendung findet,44 für EU-only-Abkommen stark begrenzt. Et-
was Anderes gilt nur dann, wenn das Mehrheitserfordernis durch den bereits 
angerissenen verfassungsrechtlichen Ansatz der Einstimmigkeit künstlich über-
spielt wird.45

C. Problemlösung

I. Methodologische Vorbemerkung und Eingrenzung  
des Forschungsvorhabens

Inwieweit die EU völkervertragliche Gremien einrichten, d. h. errichten und mit 
Beschlussfassungsbefugnissen ausstatten kann, ist eine offene europarechtliche 
Frage mit großer (unions-) verfassungsrechtlicher Bedeutung und enormer ak-
tueller Relevanz.46 Diese Arbeit wählt ein rechtswissenschaftliches Vorgehen 
und beleuchtet die aufgeworfene Frage schwerpunktmäßig aus unionsrechtli-
cher Perspektive. 

43 BVerfG, NVwZ 2020, 541 (544) – EUSFTA.
44 Siehe zum Problemkreis der Anwendung des Art.  218 Abs.  8 AEUV auf das Standpunkt-

verfahren nach Art.  218 Abs.  9 AEUV unten, §  3 B.I.2.d).
45 Siehe zum verfassungsrechtlichen Ansatz unten, §  2 A.II.2 und §  4 B.
46 Nettesheim, Umfassende Freihandelsabkommen und Grundgesetz, 2017, S.  6.
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Die Herangehensweise ist überwiegend deduktiv47. Ausgangspunkt sind die 
Vorschriften auf unionsrechtlicher Ebene, die die Einrichtung völkervertrag-
licher Gremien determinieren. Für den Grobmaßstab legt die Arbeit Bestim-
mungen des Unionsverfassungsrechts, insbesondere die Kompetenzvorschrif-
ten und die speziellen Verfahrensbestimmungen im Bereich des Vertragsschlus-
ses und der Mitwirkung an Gremienbeschlüssen aus. Ein wichtiger Bestandteil 
der Analyse sind aktuelle Urteile des EuGH im Bereich der Außenbeziehungen. 
Für eine weitere Feinjustierung konkretisiert die Arbeit die abstrakten unions-
verfassungsrechtlichen Prinzipien der demokratischen Legitimation und des 
institutionellen Gleichgewichts. Vereinzelte Elemente bestimmt die Arbeit je-
doch auch induktiv. Dies betrifft die Herausarbeitung der Befugnisse völker-
vertraglicher Gremien anhand konkreter Vertragsregime und die Ableitung von 
Anforderungen und Grenzen für Befugnisdelegationen aus der Rechtsprechung 
des EuGH zu anderen speziellen Konstellationen von Befugnisdelegationen im 
Unionsrecht. Bei der genauen Festlegung der möglichen Legitimationsmecha-
nismen ist der Ansatz der Arbeit „wahrnehmungsoffen“48 für Erkenntnisse aus 
den Politikwissenschaften, die in die Bearbeitung einfließen. 

Der Forschungsansatz bezieht auch die im deutschen Verfassungsrecht zur 
Einrichtung völkervertraglicher Gremien diskutierten Problemkreise und Lö-
sungsansätze mit ein. Dies bietet sich einerseits an, weil die EU völkervertrag-
liche Gremien (insbesondere) aufgrund der begrenzten eigenen Kompetenzen 
häufig durch gemischte Verträge und damit gemeinsam mit den Mitgliedstaaten 
errichtet, sodass zu den Akten auf Unionsebene regelmäßig auch mitgliedstaat-
liche Mitwirkungsakte hinzutreten. Die EU ist andererseits nicht nur supra-
nationale Organisation und „Staatenverbund“, sondern fungiert auch als „Legi-
timationsverbund“, in welchem neben dem Europäischen Parlament auch natio-
nale Parlamente die Tätigkeit der Unionsorgane im Kompetenzbereich der EU 
legitimieren (Art.  10 Abs.  2 UAbs.  2 EUV). Bei der Entwicklung eines Maß-
stabs für die Einrichtung völkervertraglicher Gremien sind im Legitimations-
verbund damit auch nationale Beiträge zu berücksichtigen. 

Die Untersuchung ist in zweierlei Hinsicht begrenzt. Sie untersucht erstens 
die Einrichtung völkervertraglicher Gremien in bilateralen, nicht in multilatera-
len Vertragsstrukturen. Die Analyse behandelt zweitens nur die Delegation von 
Beschlussfassungsbefugnissen und bezieht sich daher nicht auf unverbindliche 
Empfehlungen oder Stellungnahmen, da aufgrund der besondere Wirkweise der 

47 Das deduktive Vorgehen jedenfalls bei der Entwicklung rechtsvergleichender Maß-
stäbe präferierend, induktive Elemente jedoch zusätzlich heranziehend Möllers, Gewalten-
gliederung, 2005, S.  9 f.

48 Kahl, Die Verwaltung 2009, 463 (499).
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